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1. Problemstellung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  370
2. Beurteilung unter Anwendung der Vermeidbarkeitstheorie  . . . . . . . .  372
3. Beurteilung unter Anwendung der Risikoerhöhungslehre  . . . . . . . . .  373

II. Abstellen darauf, dass Einsatz oder Vertrieb unterblieben wären  . . . . . .  375
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menhang)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  502
V. A. I.-Systeme sind kein eigenverantwortlicher Dritter  . . . . . . . . . . . . . . .  505

B. Das vorsätzliche Erfolgsdelikt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  505
I. Objektiver Tatbestand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  505
II. Vorsatz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  506
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Kapitel 1 

Einleitung

„Ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit zu-
lassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird.“

1. Robotergesetz von Isaac Asimov (1942)1

Aber was gilt, wenn doch ein Schaden eintritt? Wer steht in der Verant-
wortung, wenn Artificial Intelligence – im Deutschen auch bezeichnet als 
Künstliche Intelligenz (KI)2 – Rechtsgutsverletzungen hervorruft? 

Zur Beantwortung dieser Frage will die vorliegende Arbeit einen Beitrag 
leisten. Es soll dabei keineswegs darum gehen, hypothetische Science-Fic-
tion-Szenarien auf ihre strafrechtliche Relevanz zu untersuchen. Im Gegen-
teil, verschiedene Formen von Artificial Intelligence haben bereits Eingang 
in unseren Alltag gefunden, etwa die Spracherkennungsfunktion heutiger 
Smartphones. Erscheinungen wie vollständig autonom fahrende Fahrzeuge 
mögen demgegenüber noch keine Serienreife erlangt haben. Allerdings 
könnte sich dies in wenigen Jahren ändern.3

A. Verantwortungsfrage und „Verantwortungslücken“?

Angesichts des stetigen Fortschritts der Technik kommt die Rechtswissen-
schaft nicht umhin, Fragen der Verantwortlichkeit für Schäden durch Artifi-
cial Intelligence aufzugreifen. Schließlich stellen sich diese Fragen unwei-
gerlich, wie erste Fälle zeigen, in denen – im Rahmen von Testfahrten – Kol-
lisionen unter Beteiligung automatischer Fahrsysteme zu beklagen waren.4 

1 Im deutschen etwa bei Asimov, Ich, der Roboter, 369.
2 Die deutsche Begrifflichkeit „Künstliche Intelligenz“ birgt insbesondere wegen 

der Assoziation mit einer Wertung als „intellektuell“ Probleme, was dem englischen 
Begriff „intelligence“ nicht immanent ist, siehe Konertz/Schönhof, Das technische 
Phänomen „Künstliche Intelligenz“ im allgemeinen Zivilrecht, 21–23; zwecks sprach-
licher Klarheit und zur Vermeidung von Missverständnissen soll daher im Folgenden 
zumeist die englische Begrifflichkeit „Artificial Intelligence“ verwendet werden, 
nicht der deutsche Begriff „Künstliche Intelligenz“.

3 Vgl. nur Kütük-Markendorf/Essers, MMR 2016, 22, 23.
4 Vgl. etwa https://www.sueddeutsche.de/auto/uber-unfall-robotaxi-amerika-ursa 

che-1.4670087; dazu auch Wigger, Automatisiertes Fahren und strafrechtliche Verant-
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Würde sich die Rechtswissenschaft dem Diskurs entziehen, bestünde die 
Gefahr, dass Forschung, Entwicklung und Wirtschaft in dringlichen Rechts-
fragen alleingelassen werden und mangels Verfügbarkeit rechtssicherer Lö-
sungen der weitere Fortschritt ausgebremst wird.5 Auf gleichwohl erzielte 
Fortschritte könnte zudem, vernachlässigt man jetzt die Diskussion, von 
Seiten des Rechts nur noch nachträglich reagiert werden, statt die technolo-
gische Entwicklung aktiv zu begleiten und so etwaigen schädlichen Tenden-
zen vorzubeugen.6

Für das Zivilrecht wird die Frage nach der Verantwortlichkeit für Schäden 
durch Artificial Intelligence vor diesem Hintergrund bereits vielfach disku-
tiert.7 Verschiedentlich wird die Wirksamkeit des geltenden Haftungsregimes 
in Frage gestellt.8 Wohl nicht zuletzt vor diesem Hintergrund hat die Euro-

wortlichkeit wegen Fahrlässigkeit, 88, ebenda 86–90 auch mit weiteren Beispielen 
aus der bisherigen Praxis; ähnlich der Fall bei Haagen/Lohmann, in: KI & Recht 
Kompakt, 257, 279; siehe auch Fall 2 bei Beck, ZIS 2020, 41, 42; ferner Yuan, RW 
Rechtswissenschaft 9 (2018), 477, 492 Fn. 73; Sander/Hollering, NStZ 2017, 193; 
vgl. auch den sogenannten „Aschaffenburger Fall“, wiedergegeben etwa bei Hilgen-
dorf, in: FS Fischer, 99, 104–106; Überblick zu verschiedenen Schadensfällen in der 
Vergangenheit bei Schuster, in: Digitalisierung, Automatisierung, KI und Recht, 387 f.

5 Vgl. auch Beck, in: Aktuelle Herausforderungen der Life Sciences, 95, 120; fer-
ner Europäische Kommission, Bericht über die Auswirkungen künstlicher Intelligenz, 
des Internets der Dinge und der Robotik in Hinblick auf Sicherheit und Haftung v. 
19.02.2020 – COM (2020) 64 final, 16; Europäische Kommission, WEISSBUCH, 
Zur Künstlichen Intelligenz – ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen, 
v. 19.02.2020 – COM (2020) 65 final, 14; Datenethikkommission, Gutachten v. 
23.10.2019, 220 f., abrufbar über https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/
DE/publikationen/themen/it-digitalpolitik/gutachten-datenethikkommission.html; zur 
Bedeutung von Rechtssicherheit für die Entwicklung siehe ferner Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 20.10.2020 – 2020/2014 (INL), unter K., zur Bedeu-
tung der Haftungsfrage dort auch unter 5; siehe auch bereits Europäisches Parlament, 
Entschließung vom 16.02.2017 – 2015/2103 (INL), unter Nr. 25.

6 Vgl. Beck, in: Aktuelle Herausforderungen der Life Sciences, 95, 120; auch dies., 
JR 2009, 225, 230; dies., in: Jenseits von Mensch und Maschine, 9, 13; Markwalder/
Simmler, AJP 2017, 171, 182; vgl. auch Günther, Roboter und rechtliche Verantwortung, 
253; allgemein für eine frühe Auseinandersetzung mit der Thematik auch etwa Mans-
dörfer, in: FS Fischer, 155; Quarck, ZIS 2020, 65, 66; Wohlers, BJM 2016, 113, 137.

7 Siehe etwa Ebers, in: Autonomes Fahren1, 93–125; Spindler, in: Robotik im 
Kontext von Recht und Moral, 63–80; Wagner, AcP 217 (2017), 707–765; im Über-
blick Borges, NJW 2018, 977, 979–982 m. w. N.

8 Vgl. nur Europäische Kommission, Bericht über die Auswirkungen künstlicher 
Intelligenz, des Internets der Dinge und der Robotik in Hinblick auf Sicherheit und 
Haftung v. 19.02.2020 – COM (2020) 64 final, insb. 13–21; Datenethikkommission, 
Gutachten v. 23.10.2019, insbesondere 219–224, abrufbar über https://www.bmi.
bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/it-digitalpolitik/gutachten-
datenethikkommission.html; anders aber Bericht der Enquete-Kommission Künstliche 
Intelligenz, BT-Drucks. 19/23700, insb. 72–75.
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päische Kommission im September 2022 einen Vorschlag für eine Richtlinie 
„zur Anpassung der Vorschriften über [die] außervertragliche zivilrechtliche 
Haftung an künstliche Intelligenz (Richtlinie über KI-Haftung)“ vorgelegt.9 
Im September 2022 befasste sich ferner der 73. Deutsche Juristentag mit der 
Haftung für digitale autonome Systeme.10 Auch jenseits des Haftungsrechts 
sind erste Regelungsbestrebungen zu erkennen. So wurden im Jahr 2019 – 
rechtlich allerdings nicht bindende – „Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswür-
dige KI“ veröffentlicht, entwickelt durch eine von der Europäischen Kommis-
sion eingesetzte Hochrangige Expertengruppe für künstliche Intelligenz.11 Im 
Jahr 2021 hat sodann die Europäische Kommission einen Entwurf für ein 
„ Gesetz über künstliche Intelligenz“ vorgelegt12, das produktsicherheitsrecht-
liche Regelungen für artifiziell intelligente Systeme enthält13. Auf nationaler 
Ebene ist 2021 ein „Gesetz zum autonomen Fahren“14 in Kraft getreten, ge-
folgt von einer die Gesetzesvorgaben konkretisierenden „Verordnung zur Ge-
nehmigung und zum Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunk-
tion“ (AFGBV)15. Die Europäische Kommission ist in dieser Hinsicht eben-
falls tätig geworden, hat namentlich im August 2022 eine Durchführungsver-
ordnung mit Regelungen für vollautomatisierte Fahrzeuge verabschiedet 
(EU-ADS-Verordnung)16, die im September 2022 in Kraft getreten ist17. 

9 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtline des Europäische Parla-
ments und des Rates zur Anpassung der Vorschriften über außervertragliche zivil-
rechtliche Haftung an künstliche Intelligenz (Richtlinie über KI-Haftung) v. 
28.09.2022 – COM (2022) 496 final (Klammerzusatz d. Verf.).

10 Die Beschlüsse des 73. Deutschen Juristentags sind abrufbar über https://djt.de. 
11 Hochrangige Expertengruppe für künstliche Intelligenz, Ethik-Leitlinien für eine 

vertrauenswürdige KI, zur Nichtverbindlichkeit speziell 12, abrufbar über https:// 
ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation/guidelines/1#Human%20agency; zu 
weiteren Ethik-Leitlinien siehe im Überblick den Bericht der Enquete-Kommission 
Künstliche Intelligenz, BT-Drucks. 19/23700, 81 f.

12 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Par-
laments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Regelungen für Künstliche In-
telligenz (Gesetz über Künstliche Intelligenz) und zur Änderung bestimmter Rechts-
akte der Union v. 21.04.2021 – COM (2021) 206 final.

13 Vgl. Spindler, CR 2021, 361, 362, 64; Roos/Weitz, MMR 2021, 844, 845.
14 Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und des Pflichtversicherungs-

gesetzes – Gesetz zum autonomen Fahren, BGBl. I 2021, 3108–3114.
15 Art. 1 der Verordnung zur Regelung des Betriebs von Kraftfahrzeugen mit auto-

matisierter und autonomer Fahrfunktion und zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher 
Vorschriften, BGBl. I 2022, 986–1008.

16 Durchführungsverordnung (EU) 2022/1426 der Kommission vom 5. August 
2022 mit detaillierten Regelungen zur Durchführung der Verordnung (EU) 2019/2144 
des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die einheitlichen Verfah-
ren und technischen Spezifikationen für die Typgenehmigung des automatisierten 
Fahrsystems (ADS) vollautomatisierter Fahrzeuge, Abl. L 221 v. 26.08.2022, 1–64.

17 Siehe Art. 4 EU-ADS-Verordnung.


